
DIie Interkommunion zwischen den verschiedenen KirchenAlfred Völler
wird iImMMEer eindringlicher gefordert. Zugleich hat den An:-

DIe theologischen schein, als ob WIT UNsSs VON diesem 7Zie] eher wieder entfern-
Voraussetzungen ten, als In absehbharer e1lt Z1L erreichen. er olgende
der Beitrag untersucht, VO Iß Vatikanum und einem theo-
Interkommunion, logiegeschichtlichen Rückblick ausgehend, diese Frage
dargestellt Verhältnis der tholischen Kirche den getrennNten OT1enNn-
Verhältnis den talischen Kirchen Er WEe1S mit gewichtigen theologischen
getreNNLEN AÄArgumenten nach, daß die Interkommunion geboten Sel1,
orientalischen WEeMNn die irchlichen Gemeinschaften icht die VON ihnen
Kirchen festgehaltene anrtrhne1l VO  5 der Einzigkeit der Kirche lesu

Christi, die wesentlich 1mM Wort und 1 Sakrament und ATrSst
subsidiär 1 Amt egründe Ssel, wollen Der Be1-BA d a e Canı IAg INAd® geeignet se1in, wenigstens die Interkommunion mI1t
den orthodoxen Kirchen als legitim und notwendig A

WEISECN ; die Überlegungen gelten aber analog auch für das‚2 —Z  D AA  *” A A  a —— — — —...  aa a 7D Gespräch mMI1t der evangelischen Theologie. ted

Die Situation nach Die geme1insame Feier der Eucharistie Vomn Christen der
dem Zweiten katholis  en Kirche und der getreNNTt orientalischen KIr-
Vatikanum chen 1st noch 1imMmer icht Wirklichkeit. WAar ist den Katho-

liken und den etrennten orientalischen Kirchen 1N€e be-
grenzte Möglichkeit der eiılnahme den Eucharistiefeiern
der anderen ırche zugestanden worden!. Im Dekret ber
die katholischen StKırchen el »”  nter ahrung der
erwähnten Grundsätze können Ostchristen, die guten lau-
bens VO  5 der katholischen Kirche getrennt sind, WL S1e
Von sich 4 US darum bitten und recht vorbereitet sind,
den Sakramenten der Buße, der Eucharistie und der Kran-
kensalbung zugelassen werden. Ebenso 1st Katholiken C1-

laubt, dieselben Sakramente VO  5 nichtkatholischen (e1st-
ichen erbitten, 1n deren Kirche die Sakramente gültig
gespendet werden, sooft P Anl eın ernstes Bedürfnis oder eın
wirklicher geistlicher Nutzen rat un der Zugang 1nem
katholischen Priester sich als physisch oder moralisch
möglich herausstellt“2. 1ese Regelung 1st durch das Oku:
menische Direktorium erganzt worden: „ TE gemälß dem
Dekret für die Gläubigen der katholis:  en ırchen gel-
tenden orschritten sind auch für die Gläubigen jedweden
1tus ohne Ausnahme, also auch für die Gläubigen des
lateinischen 1tus, Kraft“3 Zu den ründen, die ıne
Teilnahme rechtfertigen können, wird gesagt: „Außer 1n
Notfällen ist eın gültiger rtund tfür die eı  ahme den

Dabei handelt 65 sich jedoch e1ine einselt1g VO.  D der katholischen Kirche

Dekret ber die katholischen Ostkirchen, NrT.
ohne vorausgehende Absprache getroffene Regelung.
3 Okumenisches Direktorium, Erster Teil, NrT. 41
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Sakramenten vorhanden, W C111 besonderer Umstände
Izu Jange eine materielle oder moralische nmöglich-
eıt besteht, die Sakramente der eigenen Kirche CHMD-
ftangen. hne rechtmäßigen Grund soll eın laubender
icht der geistlichen Frucht der Sakramente beraubt WCCI-
den“4. Eine ber diese Regelungen hinausgehende
se1ıtige Teilnahme der Eucharistie glaubt jedo:
icht rechtfertigen können, schon icht eiıne VO
Gottesdienstgemeinschaft den Kirchen.

edenken die Bedenken, die rthoben werden, sSind icht 1Ur So. der
volle Gottesdienstge- Opportunität, sS1e sind zume1st grundsätzlicher Art. Man 1st
meinschaft der Meinung, 1ne noch groißzügigere Praxis se1 mit dem

Selbstverständnis der atholischen Kirche und dem theo-
logischen Verständnis der Eucharistie unvereinbar®. In die-
SC  B Beitrag soll die entgegengesetzte Richtung gefragt
werden: Fordern icht das Selbstverständnis der katholischen
Kirche und das theologische Verständnis der ichtkathali-
schen orientalischen Kirchen die gemeinsame Feier der Eu-
charistie? Können WITr uLlls noch recht als Gemeinde Jesu
Christi verstehen, WeCeLLN WIT den Christen der getrennten
orientalischen Kirchen iıcht grundsätzlich die gemeinsame
Eucharistiefeier anbieten und ermöglichen? Sind die Dıinge,
die uXs trennNen, VO  5 einem solchen Gewicht, da S1e eine
Gemeinschaft ber das jetzt mögliche Ma hinaus icht
lassen? der MUsSsen WIT die Tatsache, WIT noch
immer nicht, auch bei den bestehenden Differenzen, g ‚-
me1insam Eucharistie feiern, 1st Zeugn1s uns, Zeugn1s

das, dem WITLr uns bekennen? Sind die 1Iteren-
zen VOoNn 1Nem solchen Gewicht, WI1Tr eiıne welıterrel-
chende gemeinsame Feler der Eucharistie aus theologischen
Gründen heraus iıcht ermöglichen ürfen, oder mussen WITr

der Wahrhaftigkeit uULlSCICI Eucharistiefeiern willen den
getrennten orientalischen Kirchen die VO Eucharistiege-
meinschaft anbieten?
Ausgangspunkt der Überlegungen sind die Diskussionen
des Zweiten Vatikanis  en Konzzils. Es gibt sicher einen
mittelbareren Zugang ZUI Frage und eliner OSUnN. Doch

Ebd., Nr.
5 och weitreichender sind die VO: May, Fragen ZU) OÖkumenischen
Direktorium Teil, 1n 78 1969) P VvOorgetragenen edenken. Selbst
die UTC. das Dekret ber die katholischen Ostkirchen und das Okumenische
Direktorium gegebenen Möglichkeiten der Teilnahme den Eucharistiefeiern
scheinen ihm schwerlic! mi1t dem Selbstverständnis der katholischen Kirche
vereinbar.
6 Vgl dazu VOI em die 1n der Wochenzeitung „Publi. veröffentlichten
Beıträge: Bacht, Gemeinschaft getrennten Tischen? Vorbemerkungen
eiINer Diskussion er das Thema Interkommunion 116 1970, 23);

Kirchgäßner, Gastfreundschaft auf er Ebene. Zum Problem „Inter-
kommunion“ der Basıs [ 1970, 25); Pannenberg, Das Abendmahl

Sakrament der Einheit. Die Fucharistieteier ist nicht 1U Zeichen, sondern
auch Quelle kirc.  ıcher Gemeinschaft (30. 1970, ASDEeT, kandal
einer rennung. Oftene KOMMUN10N als Zeichen der offnung (6. N 1970,



mag dieser ‚ugang den Vorteil haben, daß GT versucht, die
Problemstellung der Vergangenheit beachten, den Denk-

anderer aufzugreifen und weiterzuführen und Forde-
SCH, die gestellt werden, sSOWweılt wWw16e möglich VO  w auf
dem Konzil eutlich werdenden Ansätzen her verständlich

machen, WeN1 auch icht vollauf begründen.

IL Die Einzigkeit der Wıe 1ne SENAUC geschichtliche Untersuchung zelgt, lag en
Kirche Jesu Christi Verboten der eilnahme katholischer Christen ottes-

dienst der nichtkatholischen Christen diese ÜberzeugungKirche 1U der
Katholiken? zugrunde ıe Kirche Jesu Christ1i ist 1in ihrer VO  5 Christus

gegebenen Gestalt eINZ1Ig 1n der atholischen Kirche Vel-

wirklicht le anderen christlichen Gemeinschaften, die sich
neben der katholis  en Kirche konstitulerten, selbst W:

derel ihrer Te und der Gültigkeit der Sakramente
icht 7zweifteln ist, können icht als Kirche Jesu Christi
angesehen werden oder als Teilkirchen der einen un1ver-
salen Kirche, die sich 4a4UusSs vielen miteinander 1n eme1n-

stehenden rtskirchen autbaut?.
Dıie Trage der Einzigkeit der Kirche Jesu Christi tellte sich
zwangsläufig tür das Z weite Vatikanische Konzil, als

S a a R 8 a mU
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darum g1Ng, die theologische Wirklichkeit der nichtkatho-
lischen christlichen Gemeinschaften beachten und deut-
ıcher erfassen, icht 1U ba  J diese icht 1n

der Weise Verwirklichung der Kirche Jesu Christi
sind, wıe die katholische Kirche für sich behauptet, SOIM-

dern auch 62  J W as s1e theologisch gesehen 1Ul

dennoch sind. DiIie dogmatische Konstitutlion ber die Kirche
hat den immer VOIL der katholischen Kirche für sich erho-
benen Ausschließlichkeitsanspruch icht einfachhin auifge-
geben, doch 1st die undifferenzierte Gleichsetzung VO:  5 K1Tr-

che Jesu Christi und katholischer Kirche überwunden?. DiIie

Möglichkeit der Verwirklichung der Kirche Jesu Christi1 iın
den anderen christlichen Gemeinschaften 1st 7zumindest
offengelassen, wenn auch icht ausdrücklich die Verwirk-
ichung der Kirche Jesu Christi 1n ihnen ausgesagt wird.
Der Anspruch, Verwirklichung der Kirche Jesu Christi
se1n, wird icht mehr ausschließlich rthoben Andere FOT-

inch geschichtlicher Verwicklung der Kirche Christi leiben
zumindest en

TUNNET, Kirche ohne Eucharistie? Wege ZUuUI Verwirklichung
von „Interkommunion“ 13, T 1970, 23); Le INAaNT, Dıiıe Wurzel der
TENNU: die Chance rer Heilung. Abendmahlsgemeinschaft und die
Wirklichkeit der einen Kirche (20. 1970,

Vgl dazu ausführlicher Völler, FEinheit der Kirche und Gemeinschaft des
Kultes. Ntersu!hung ber Möglichkeiten und (s:renzen rechtlicher Gestaltung
der 'eilnahme ischer Christen nichtkatholische christlichen ottes-
dienst (Analecta Gregorlana Z Ser1l1es Facultatis Iur1s Canoni1c: sect10 B
L1, 25 Rom 19697, 11—_

Zu Einzelheiten die Kommentare ZUI Konstitutlon.
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Diese Aussagen sind 1n bedeutsamer We1ise 1 Dekret ber
den ÖOÖkumenismus ergänzt worden. Dieses betont nicht LU
die bestehende Gemeinschaft zwischen den christlichen
Kirchen icht 1LUI eine Verbundenheit der einzelnen
Glieder der anderen Gemeinschaften mit der katholischen
Kirche und die Existenz Von kirchebildenden Elementen,
sondern VOI em die Heilsbedeutung dieser Gemeinschatten.

Alle Kirchen sind S1ie selbst sind Zeichen des e1ls und Mittel, UrcC| die der
„Instrument“ des Heils Geist Jesu Christi das eil den Menschen wirkt

Diese Einsicht hat das Konzil dazu veranla(t, die Kirche
Jesu Christi und die atholische Kirche icht
identifizieren, die Möglichkeit der erwirklichung der Kır-
che Jesu Christi außerhalb der katholischen Kirche icht 1LUI
icht auszuschließen, sondern ihre Verwirklichung den
nichtkatholischen Gemeinschaften auch DOS1t1LV anzuerken-
e  5 und den durchaus erhobenen Ausschließlichkeitsan-
spruch auf 1Nne bestimmte Weise der Verwirklichung der
Kirche Jesu Christi eschränken Darın offenbart sich eın
konsequenteres Durchdenken der Aussage VO  3 der Einz1g-
eıt der irche Jesu Christi Weil 1LUI iınen Christus
gibt, annn s auch 1LLUT eine einzige Kirche Jesu Christi
geben, der und durch die der Geist Jesu Christi sein
Heilswirken entfaltet. Deswegen INU: allen Gemein-
schaften, denen sich kirchebildende Elemente nden, die
irche Jesu Christi verwirklicht sSe1InNn. DIie irche Jesu Christi
1st verwirklicht iın der katholischen Kirche, s1e ist aber
gleichzeitig verwirklicht en anderen christlichen Ge-
meinschaften.
Aus dieser Sicht des Verhältnisses der christlichen (Gemein-
chaften ZUT einen Kirche Christi äßt sich einfacher ihre
Verbundenheit untereinander verstehen. Weil sS1e alle, WCC111.
auch unterschiedlicher Weise, Verwirklichungen der Kirche
Jesu Christi sind, kann ihr Zueinander nıe als eın adäquates
Gegenüber verstanden werden. Die COMMUN1O den
christlichen Gemeinschaften 1ST eiıne undifferenzierte
röße, die 11UT eın Entweder—-Oder kennt Weil len
christlichen Gemeinschatten die Kirche Jesu Christi verwirk-
icht 1st, sind S1e alle „Instrument“ des Heiles, das dem
Geist Christi LU au se1INES Leibes dient, ZU au
der ınen irche Jesu Christi
Mıiıt diesen Aussagen ber die theologische irklichkeit der
nichtkatholischen Gemeinschaften und ihr dadurch beding-
tes Verhältnis ZUI katholischen Kirche haben WIT eine
wichtige Basıs für die rage nach der Möglichkeit einer ZOL-
tesdienstlichen Gemeins  aft gefunden. Aus diesem Ergeb-
N1s eın lassen sich jedo noch eine Aussagen ber Mög-



ichkeit und TenNzen einer gottesdienstlichen Gemeins:  aft
ableiten. Es MUsSsen noch andere, VO  - der theologischen
Tradition herkommende TODleme bedacht werden.

DIe Eucharistie als DIie Eucharistie ist Zeichen der Einheit. Diese Tatsache
Zeichen der Einheit bringt die Schwierigkeit 1ner eucharistischen Gemeinschaft

unter den Christen der getrennten Kirchen mıit sich. Hıier
stellt sich die rage Wie annn einer, der die Einheit der
Kirche icht teilt, der eucharistischen Gemeinschaft teil-
haben? Da nämlich die Eucharistie Zeichen der Einheit ist,
wird die ei  abe ihr ZU Bekenntnis des erbunden:-
Se1INs und der Einheit untereinander.
Miıt dieser Aussage ist aber die Beziehung VO  w Eucharistie
und Einheit der Kirche icht erschöpfend ZUT!T Sprache g -
Ta DIie Eucharistie ist icht 11UI Zeichen der Einheit der
Kirche, s1e begründet auch die Einheit der Kirche Auf diese
grundlegende Bedeutung für die Einheit der Kirche 1st auf
dem Konzil nachdrücklich hingewiesen worden?. Weil die
Sakramente das bewirken, W as 1E bezeichnen, bezeichnet
die Eucharistie icht L1LUI die Einheit unter den Christen, sS1e
ewirkt diese auch durch ihre eigene Wirkli:  elıt.
Auf dem Hintergrund dieser FEinsicht erhalten die ussagen
ber die Wirkli  eıt der eucharistischen Felern 1n den g ‚

orientalischen Kirchen ihr volles Gewicht „Es ist
allgemein bekannt, mit welcher Liebe die orientalischen
Christen die liturgischen Feiern begehen, besonders die Eu-
charistiefeier, die Quelle des Lebens der Kirche und das
Unterpfand der kommenden Herrli  eit, bei der die ]äu-
bigen, mi1t ihrem Bischot geeıint, Zutritt Gott dem ater
en dur den Sohn, das fleischgewordene Wort, der g —-
litten hat und verherrlicht wurde, 1n der Ausgießung des
Heiligen Geistes, und die Gemeinschatft mıiıt der aller-
heiligsten Dreifaltigkeit erlangen, indem s1e der ‚göttlichen
Natur teilhaftig‘ (2 Petr 1 ,4) geworden sind So baut sich
auf und wächst durch die Feier der Fucharistie des Herrn 1n
diesen inzelkirchen die Kirche ottes, und durch die Kon-
zelebration wird ihre Gemeinschatft offenbar“10. IBER Konzil
hat alle Versuche zurückgewiesen, diese Aussagen ber die
kirchekonstituierende Kraft der Eucharistie 1n den Orlen-
alischen rıchen abzuschwächen oder Sal leugnen.
Aus dieser Sıcht der cakramentalen irklichkeit, jer der
Wirklichkeit der Eucharistie, mul das Verhältnis der O-
lischen Kirche den Gemeinschaften, die 1n gleicher Weise
w1e s1e die VO. Wirklichkeit der Eucharistie bewahrt

O Völler, O J 149 {t
Dekret ber den Okumenismus, NT. 15,
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aben, gedeutet werden. Die Eucharistie 1st Nnun iıcht
irgendein eschehen 1ın der Kirche, sondern ihr intensivster
Selbstvollzug. Für das Zueinander unter den christlichen
Gemeinschatten bedeutet das Solange 1n einer christlichen
emeinschaft die eucharistische Feier 1n ihrer vollen Wirk-
ichkeit vollzogen wird, kann aus der Natur der Sache
heraus keinem großen Bruch mit anderen eucharistie-
teiernden Gemeinschaften kommen. Das ist 1n der Auseıin-
andersetzung unter den christlichen Gemeinschaften viel-
el icht immer deutlich gesehen worden.

Grunde ergibt sich das auch a4uUus 1Nnem sachentsprechen-
den Verständnis der Sakramente. Die sakramentalen Voll-
zuge können LU ihrem Wesen entsprechend vollzogen
werden. Der Bezug der Sakramente ZUT Kirche!1 1st 1Ul
icht eın eın äußerer, die Kirche allenfalls die Ver-
walterin der Sakramente ware. Die Kirche vollzieht sich
vielmehr 1n den einzelnen sakramentalen Vollzügen. Da
die Kirche aber eine und eine einz1ge ist, 1st auch 1LLUI
die eine und eINZIgeE Kirche, die sich ın den Sakramenten
darstellt und auf den Menschen hin entfaltet. Darum 1st CS
auch 1mMMer L1LUI die eine Kirche Jesu Christi, die sich 1n den
sakramentalen Vollzügen der katholischen Kirche und der
nichtkatholischen christlichen Gemeinschaften darstellt Des-

ist 65 unmöglich, eine Kirche sich als adikal und
total VOoON den anderen Kirchen verschieden 1n den Sakramen-
ten vollziehen wollte. S1e kann sich 1n den Sakramenten
immer 11UT7T vollziehen als die mi1ıt den anderen Kirchen
identische und durch eben diese ()  ‚ge 1n die Einheit
hineingebundene.

Sind die Sakramente Mit dieser Einsicht sind die Einwände der theologischen Ira-
„Eigentum“ der dition noch icht ZUT Genüge aufgearbeitet. Auch 1ese hat
katholis  en rtche durchaus gesehen, daß CS den etirennten orientalischen

Kirchen gültige Sakramente gibt DiIie Unmöglichkeit einer
gottesdienstlichen Gemeinschaft ergab sich für s1e icht
sehr Aaus dem Fehlen der Sakramente oder 4aUus einem fal-
schen Verständnis der Eucharistie als solcher, sondern aUusSs
der Tatsache, die Feler der Eucharistie icht eingeordnet
Warl 1n die emeinschaft der katholischen Kirche, die
nach dem illen Christi alle kirchliche Wirklichkeit einge-
ordnet se1in sollte Eine eilnahme nichtkatholischen
Gottesdienst wurde als Anerkennung der Rechtmäßigkeit
einer nichtkatholischen Gemeins  aft angesehen und als
11 er Begri{ff Kirche wird 1er mi1t verschiedenem Bedeutungsinhalt verwendet.
Dıiese SDIAC)  1C) Vieldeutigkeit 1ä1St sich bei der Komplexität des Sachverhaltes
5dIi nicht vermeiden; s1e dart aber nicht bersehen werden. Vgl auch andbuc.
der Pastoraltheologie Band 1 Teil.



Leugnung des spruchs, daß alle kirchliche Wirklichkeit
1n die katholische irche eingeordnet se1n sollte, alle sakra-
mentalen Vollzüge durch ihre Ordnung geregelt se1n soll-
ten. Um die wenigstens für eXtireme Situationen zugestan-dene Möglichkeit 1ner gottesdienstlichen emeinschaft
rechtfertigen, gab sich diese Erklärung: Die Sakramente
„gehören‘“ rechtmäßig der katholischen Kirche, S1e sind also
ihr „Eigentum“, die Kirche kann also ber s1e. „verfügen“und a  l.  tıen Gläubigen deswegen eiıne Teilnahme einer
nichtkatholischen Eucharistiefeier gestatten Be1i dieser HT-
klärung hat 5 allerdings übersehen, auch die DOSsI1-tıve Erlaubnis der irche die Irennung, die der eigentliche
authob
ITUN! für die Unerlaubtheit einer Teilnahme Wal, icht

Zu dieser Frage heißt 6S Dekret Der den Ökumenismus:
„Hınzu kommt, einige, Ja viele und bedeutende
Elemente oder Güter, aus denen insgesamt die irche erbaut
wird un ihr Leben gewinnt, auch aulber der sichtbaren
Grenzen der katholischen Kirche existieren können: das g-schriebene Wort Gottes, das Leben der nade, Glaube,Hoffnung und Liebe und andere innere en des HeiligenGeistes und sichtbare Elemente: all dieses, das VO  5 Christus
ausgeht und ihm hinführt, gehört rechtens der e1INn-
zıgen Kirche Christi“12. Kirche Christi bezeichnet 1n diesem
Zusammenhang eindeutig die katholische Kirche!3. Nach
dem illen Christi soll also alle kirchliche Wirklichkeit
eingeordnet sSe1IN 1n die katholische Kirche Verkünden des
Wortes und Spendung der Sakramente stehen gemälß dem
Stifterwillen Christi einer Bindung die hierarchische
(‚emeinschaft der Bischöfe mıit ihrem Haupt. Stehen WIT
damit icht VOT der gleichen Schwierigkeit w1e die TIradi-
t1on, der deutlicher gesehenen CHSCH Verbundenheit
er den Kirchen?

Wilieso konnte das Um dieser Frage weiterzukommen, wird die l at-Konzil 1ne sache berücksichtigen mussen, das Konzil eiıne eucha-eucharistische Gemein- ristische Gemeinschaft, Wenn auch I11LUr geringfügigemschaft ermöglichen? Ausmals, ermöglicht hat Wileso 1st das möglich? Das Dekret
ber den Ökumenismus un: das Okumenische Direktorium
HEMNMMNEN wel Prinzipien, die für die Gestaltung der gOottes-
dienstlichen Gemeinschaft zwischen der katholischen Kirche
un! den anderen christlichen GGemeinschaften grundlegend
sind: „Man darf jedo die Gemeinschaft beim Gottesdienst
icht als e1in allgemein und ohne Unterscheidung gültiges
12 Dekret ber den Ökumenismus, Nr. Ö,Völler, ©.; 160
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Mittel ZUI Wiederherstellung der Einheit der Christen an-
sehen. Hıer sind hauptsächlich Zzwe1ı Prinzipıen maßgebend:
Die Bezeugung der Einheit der Kirche und die Teilnahme
den Mitteln der Nal DIe Bezeugung der Einheit verbietet
1n den eısten Fällen die Gottesdienstgemeinschaft, die
Sorge die Nal empfiehlt s$1e indessen 1n manchen
Fällen‘“14. er das Dekret ber den Okumenismus noch
das Okumenische Direktorium machen einen unmittelbaren
Versuch, die Zuordnung dieser Prinzipien SCHAUCT be-
stimmen. In der Literatur wird das Zueinander häufig
gedeutet: Wenn sich die Eröffnung einer icht
oder doch 1LUFr SChwerll: gegebenen Möglichkeit der (sna-
denvermittlung handelt, dann hat die Notwendigkeit der
Gnadenvermittlung VOI allen sonstigen theologischen (ze-
sichtspunkten den Vorrang. Diese Auffassung Mas sich
urchaus auch auf die eologische TIradition tützen können
und 0239 auf die Formulierung des Okumenischen Direk-
torıums’>, doch entspricht s1e sicher icht heutigem eologi-
schem Verständnis der Sakramente und ohl auch icht der
theologischen Gesamtaussage des Konzils. In den Diskus-
S1o0nNen des Konzzils ist zudem eindeutig darauf hingewiesen
worden, da{fß die M6  ' eröffneten Möglichkeiten einer gOLLES-
dienstli  en Gemeins  aft sich icht aus pastoralen Rück-
sichten ergeben, die die notwendigen Forderungen der Ein-
e1lt zurücktreten lassen. DiIie Forderung der Einheit wird
voll aufrechterhalten. Tst dieser Forderung entsprochen
wird, kommt die Möglichkeit einer gottesdienstlichen (:e-
meinschaft 1n den Blick16 1ne theologische Rechtfertigung
der geltenden Bestimmungen en WIT also woanders
suchen.

Hierarchie unter den In der eologischen TIradition wird die Einheit der irche
die Kirche erbauenden bestimmt als Einheit 1m Glauben, Einheit den Sakramen:-
Elementen ten und Einheit der Leitung. Nun en diese drei Ele-

mente, die die Einheit der Kirche ausmachen, eın elr-
chiedliches ewicht, sS1e  Z sind icht eintach gleichzuordnende
Elemente. In Nı  er Weise, W1e zwischen den verschie-
denen Wahrheiten, 1n die sich die christliche OtS EeNT-
faltet, ıne Hierarchie anzuerkennen ist, 1st eine Hierarchie
unter den die Kirche konstituierenden Elementen AaNZU-
erkennen. Hinzuweisen ist 1er VOT allem auft den Unter-
schied, der zwischen den Wahrheiten besteht, die das eil
14 Dekret ber den OÖkumenismus, NrT. S, Okumenisches Direktorium, Erster
Teil, NT.

NT. „Ohn! rechtmäßigen Crund so11 e1n Jlaubender nicht der geistlichenFrucht der Sakramente eraubt werden.“ NT. „Weil aber
sowohl Zeichen der Einheit w1e auch Quelle der -N al sind

1e Sakramente
4all die

Kirche ausreichender Gründe den Zutritt diesen Sakramenten eiINnem
getrennten Bruder gestatten.“
16 Völler, .. 137
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des Menschen unmittelbar ZUMM haben, un! denen, die
unmittelbar 1Ur Aussagen sSind ber Wirklichkeiten, die 1mM
Dienst der eigentlichen Heilsbotschaft stehen, die sich
auf Institutionen beziehen, die Iräger un (sarantien der
eigentlichen Heilsbotschaft Sind. Den Wahrheiten, die das
eil als solches unmittelbar duSSagcCh, kommt 1n der Hier-
archie der Wahrheiten ein größeres Gewicht als Aussagen,
die unmittelbar UE Aussagen sind ber Wirklichkeiten, die
1MmM Dienst der eigentlichen Heilsbotschaft stehen!7. In
ähnlicher Weise 1st; eine Hierarchie den Elementen, die
die Kirche erbauen, anzuerkennen. Das Amt mMuUu: als Dienst
verstanden werden, das ZU. Heilsgeschehen hinführt. Es
1st deswegen Dienst der Einheit, weil hinführt ZU
ursprünglichen Einheitsgrund der Kirche Für das Zueinan-
der der einzelnen Elemente bedeutet das, daß Wort un!
Sakrament die grundlegenden Elemente Sind, die die Kirche
hervorbringen, und die Gläubigen eine Einheit bilden,
sofern sS1e Wort (verstanden 1n seiNer ülle, die
die Sakramente mitumfa(ßt) 11NSs sind!8. Folglich 1st
durchaus richtig, Wenn Kirchen 1n dem 1Ns sind,
W 3as Kirche 1mM eigentlichen SInn ausmacht, WEeNNn sS1e e1Ns
Sind 1n der ahrheit, die das eil des Menschen unmittel-
bar ZU alt hat, und 11 Vollzug dieser Wahrheit 1n den
Sakramenten, dann 1st die der Einheit unter den KIir-
chen erreicht, auch WEeNNn keine Einheit 1n der Leitung g ‚—
geben 1sSt. Denn die Einheit der Leitung 1sSt icht unmittel-
bar konstituierendes Prinzip der Einheit der verstandenen
Wirklichkeit der Kirche.
Die unübersehhbar den Dokumenten des Konzils SCHC-
bene Gleichordnung der drei Elemente!? scheint 1ner sol-
chen Siıcht entgegenzustehen. Doch Sind die entsprechenden
tellen Zusammenhang er konziliaren Aussagen, VOI
em ber die Aufgabe des Amtes 1n der Kirche, lesen,
die zumindest Ansätze 1n Richtung auft das Jjer entwickelte
Verständnis der Kirche, der s1e konstituierenden Elemente
und ihr Verhältnis untereinander enthalten.

11L DiIie Einzigkeit der Es Sind icht alle Fragen ZENANNT, die 1mM Zusammenhang
Kirche erfordert die mıiıt dem Problem der Gottesdienstgemeinschaft verhandelt
ezeugung durch Wort wurden. Doch mOögen diese Vorüberlegungen als Hinter-
und Sakrament grund für die nachfolgenden Aussagen ber die Möglichkeit

17 Solche Schematisierungen sind sicher nicht ohne Getahr. Ua aber eine ZguteTradition und das Zweıte Vatikanische Konzil e1ine Hierarchie der Wahrheitenzulassen, kann die Berechtigung einNner Differenzierung 1ler VOrausgesetzt werden.Ratzinger, Zeichen den C. in INAUS ipple
Sicht, Düsseldortf 1964, p 1ler 461
(Hrsg.), Wahrheit und Zeugnis. ue. Themen der Gegenwart 1n theologischer

katholischen Ostkirchen, NT.
Dogmatische Konstitution ber die Kirche, NT. 1 Dekret ber die



1ner eucharistischen emeinschaft mıiıt den getrennten OT1-
entalischen Kirchen ausreichen.
In den vielen christlichen Gemeinschaften ist die eine irche
Jesu Christi verwirklich urch das 1 Wort und 1n den
Sakramenten sich vollziehende Heilsgeschehen werden s1e
ZUI Kirche Jesu Christi und ZUI Einheit untereinander auft-
erbaut, WeNnNn auch die Kirche Jesu Christi L1LLUTr 1n der katho-
lischen Kirche all ihren institutionellen Elementen voll
entfaltet verwirklicht 1sSt. DiIie Identität der einen Kirche Jesu
Christi 1n den christlichen Gemeinschaften 11 1Un deut-
lich werden 1n der gemeinsamen Feier des s1e ZUI Kirche
und Einheit autferbauenden Heilsgeschehens Wort
und den Sakramenten. Die vorgegebene Einheit ordert
4a4us sich selbst heraus die Darstellung 1n der gottesdienst-
ichen Gemeins  aft Denn der Bezeugung der Einzigkeit
der Kirche Christi 1n den vielen christlichen Gemeinschaften
liegt der Sinn der universalen gottesdienstlichen Gemein-
S  aft, also der Bezeugung der durch Wort und Sakrament
geschaffenen Einheit der Kirche, icht 1n der ezeugung des
diese Einheit garantierenden Strukturprinzips des kirch-
lichen Amtes Denn Gottesdienst bezieht sich auf das eils-
geschehen selbst, ist dessen Bekenntnis und Wirksamwer-
den, icht schon Bekenntnis den das Wort unı die 'a

garantierenden Strukturprinzipien. Damıit ist ohne
Zweiftel eine Aussage ber den Sinn der gottesdienstlichen
emeinschaft gemacht, die VO  5 der der TIradition bweicht.
Diese sah den Sınn der universalen gottesdienstlichen &.
meinschaft eher 1 Ausdruck der Verbundenheit
denen, die die Leıitung der irche innehatten. Eın solches
Verständnis 1st aber eine Verfremdung dessen, W as (‚ottes-
dienst und Vollzug der Sakramente der Kirche bedeuten
akramentale Vollzüge sind Feiler des Heilsgeschehens, des-
SCIL raum-zeitliches Offenbar- und Wirksamwerden. Gottes-
dienstliche emeinschaft unter den Kirchen, die ihre Be-
gründung 1 gottesdienstlichen Geschehen selbst und icht

außerhalb seiner liegenden Dıingen findet, 1st er Aus-
druck des Glaubens, dafß auch der Gemeinschaft, mi1ıt der
gottesdienstliche emeinschaft vollzogen wird und durch
die Christi eil offenbar und wirksam wird, irche auf-
erbaut wird. Gemeinsamen Gottesdienst als Ausdruck der
Verbundenheit unter denen sehen, die die Leitung der
11 innehaben, ist deswegen eine Verfremdung des Sın-
116Ss des Gottesdienstes selbst. Wenn darum e1INe Kirche, die
durch Wort und akrament Einheit mit einer anderen
auterbaut 1st, ihren Gottesdienst icht mehr Zeichen der
Einheit seın lassen will, indem S1e die andere irche VO  5
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der Teilnahme ihm ausschließßt, gibt s1e der anrhneı
keinen Ausdruck mehr, nämlich der Wahrheit der Verbun-
enheit und Einheit mit der anderen Kirche Ihr Gottes-
dienst wird, weil der Wahrheit icht entsprechend, unrecht-
mäßig. Deswegen 1st eine gottesdienstliche Gemeinschaft
mıit den etrennten orientalischen Kirchen icht L1LLUTL möÖg-
lich, sondern auch ratsam*®, und icht IT1LUT ratsam, vielmehr
1st 1ne umtassende Öffnung der Gottesdienstgemeinschaft
VO' Wesen der Sache her geboten.

Die des Diese Forderung 1st grundgelegt der Tatsache, die ka-
Kircheseins durch die Oo1Ss Kirche und die nichtkatholischen orientalischen
Eucharistie rıchen durch die Eucharistie, die die des Kircheseins

un:! damit der Einheit der Kirche miıt sich bringt, ZUT 1LLUI

ınen Kirche aufgebaut Sind [ )as Strukturprinzip des kirch:
ichen Amtes, hinsichtlich dessen noch Differenzen bestehen,
liegt auf einer anderen Ebene Weil die Eucharistie diese
Kirchen ZUTT 1U 1ınen irche auterbaut hat, werden sS1e.
einem noch größeren Bekenntnis kommen müssen, die
Eucharistie diese Einheit wirklich geschaffen hat. So ist
eher die efahr gegeben, die unter den Kirchen gegebene
Einheit verleugnen, als die noch bestehenden Ditterenzen
hinsichtlich des Strukturprinzips des kirchlichen Amtes
verschleiern. Hiıer hat die Bezeugung der Einheit VOI der
Sichtbarmachung der Differenz hinsichtlich des Struktur-
PrInNZ1IDS des irchlichen Amtes den OIrran. I Iıie ahrheit,
daß die Kirchen ZUT Einheit untereinander verbunden sind,
11 ichtbar werden, und deswegen ame eine Verweigerung
der Eucharistiegemeinschaft einer erkennung der durch die
Eucharistie geschaifenen Einheit glei Es sind also
ekklesiologische Überlegungen, die e1ine Öffnung der eucha-
ristischen Gemeinschaftt fordern icht die Tatsache, daß WIT
immer noch getrenn die Eucharistie feiern, entspricht der
Wirkli:  eit der Eucharistie und dem theologischen Ver-
ständnis der Kirche, sondern die Tatsache der getrIeNNtEN
Eucharistiefteiern ist eın en der Kirchen vollzogenes
un! gesetztes Zeichen aUSdTITU:  ich formuliertes
Bekenntnis Z T: Wirkli:  eıt der irche und der Eucharistie.
Ohn:!  'a Zweitel 1st richtig, ag  J die Eucharistie ordere
die Einheit der Leitung. Sie ordert sS1e aber icht unbedingt
als Vorausse  Ng einer eucharistischen Gemeinschatt S1e 1st
ein Imperativ, der sich VO  3 der Eucharistie her auferlegt,
weil es ihrem Sinn widersprechend ist, dafß Menschen, die
durch S1e e1ns sind, sich die Leitung der Kirche und den
1enst und die Weise des 1enstes der Eucharistie ZC61=-

streiten und sich deswegen 1n verschiedene eucharistische
20 Dekret ber den OÖkumenismus, NT. 15,



Gemeinschaften aufsplittern. Solange sS1e  B: darum streiten,
1st eine gemeinsame eucharistische Feiler sicher sinnwidrig,
aber icht L1LLUr eine gemeiınsame Feier, sondern eine Feier
der Eucharistie überhaupt. Die Feier der Eucharistie wird
erst dann wieder sinnentsprechend, W: zumindest die
ernsthafte Bereitschaft gegeben ist, anstehende TODleme
miıteinander auszutragen. Diftferenzen werden sich aum
vermeiden lassen. ıne Feier der Eucharistie überhaupt und
eiıine gemeiınsame Feier der Eucharistie bleiben aber LTO1Z
bestehender Differenzen solange sinnentsprechend, als Be-
reitschaft und Bemühen Verständigung gegeben sSind Das
bedeutet: Solange WIT eine Verständigungsmöglichkeit ber
das Amt sehen, aber 1n eın Bemühen eine Verständi-
SuUung eintreten, icht eintach 1n einem Nebeneinander VOI-
harren, bleibt eine gemeinsame Feler zwischen der katholi-
schen Kirche und den getrennten orientalischen Kirchen
sinnentsprechend und ist er geboten.

Notwendigkeit Diese Überlegungen ergeben sich Aus den Voraussetzungengeme1insamen katholischer Theologie In diese Überlegungen sind die An-
Bemühens satze der orthodoxen Theologie icht einbezogen worden.

Die 1er aufgezeigten Möglichkeiten einNner eucharistischen
emeinschaft können daher icht ohne weıteres 1n die
Wirklichkeit umgesetz werden, da ZUTI Bestimmung der
konkreten Normen die theologische Vorstellung der ortho-
doxen Kirchen beachtet werden mufß21 Die Möglichkeiten,
die 1m Zusammenleben zwischen den Katholiken und den
getrennten orientalischen Christen also verwirklicht und
verantwortet werden können, lassen sich 1LLUT 1mM gemeın-
Samen Bemühen finden

Es gibt durchaus rthodoxe Theologen, die auch bei den jetzt och gegebenenDifferenzen eine Eucharistiegemeinschaft als vertretbar anıse Vgl. etwaZuzek, Überblick ber die 1LEUCIC Entwicklung des orientalischen Kirchen-rechts 1n Concilium 1965) 1ler 693 och et diese Meinung
thenagoras
nicht die ungeteilte Zustimmung der orthodoxen Theologie, Uun! Patriarch

hat ach Erscheinen des kumenischen Direktoriums seineGläubigen unmifverständlich daraut hingewiesen, daß ihnen nicht rlaubt ist,L1e Sakramente VO: einem nichtorthodoxen Prıester empfangen. VglEvangelische Welt, Juni 1967, 312.
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